
B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

Vorschlagsliste zur Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen 
 
 
Die Vorschlagsliste zur Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen für die Amtszeit vom 
01.01.2024 bis 31.12.2028 der Gemeinde Langerwehe liegt in der Zeit vom 03.07.2023 – 
10.07.2023 (Auflegungsfrist) im Rathaus in Langerwehe, Schönthaler Straße 4, III. Etage, 
Zimmer 352, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 
binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll 
mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen 
aufgenommen sind, die nach § 32 GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach 
den §§ 33, 34 nicht aufgenommen werden sollten. 
 
 
Langerwehe, den 19.06.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
 

 
  
(Münstermann) 


